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Vorwort 

Die Versorgung der Bevölkerung mit medizinischen Leistungen, vor allem deren 
Finanzierung, ist nicht nur ein bedeutendes Feld der aktuellen Tagespolitik. Die 
Organisation des Gesundheitswesens wirft auch rechtliche Folgeprobleme auf. Be-
sonders brisante Konstellationen entstehen durch die Einbeziehung der freiberuf-
lich tätigen niedergelassenen Ärzte und Zahnärzte als Leistungserbringer in das 
System der gesetzlichen Krankenversicherung. Der Gesetzgeber hat die Ausgestal-
tung des vertrags(zahn)ärztlichen Leistungserbringungsrechts der gemeinsamen 
Selbstverwaltung durch Organisationen der Ärzte beziehungsweise Zahnärzte und 
Krankenkassen übertragen. Ein wesentliches Gestaltungsmittel sind hier die Ver-
träge über die vertrags(zahn)ärztliche Versorgung. Kommt eine Einigung auf einen 
Vertragsinhalt zwischen den zuständigen Organisationen nicht auf dem Verhand-
lungswege zustande, ist ein Schiedsamtsverfahren nach § 89 SGB V einzuleiten 
und der Vertrag durch Beschluss des Schiedsamtes festzusetzen. 

Die vorliegende Untersuchung verfolgt das Ziel, das Recht des vertrags(zahn)-
ärztlichen Schiedswesens in seinen einzelnen Teilaspekten darzustellen. Sie lag 
dem Fachbereich Rechtswissenschaft der Freien Universität Berlin im Winterse-
mester 1998/99 als Dissertation vor. Die Arbeit wurde nach Abschluss des Promo-
tionsverfahrens umfassend überarbeitet und befindet sich nun auf dem Stand 
Mai 2001. Die Änderungen im Recht der Gesetzlichen Krankenversicherung durch 
das GKV-Solidaritätsstärkungsgesetz und das GKV-Gesundheitsreforngesetz 2000 
sowie die aktuelle Rechtsprechung des Bundessozialgerichts zum Schiedsamtsver-
fahren und zur Beitragssatzstabilität aus dem Jahr 2000 wurden berücksichtigt. 

An dieser Stelle möchte ich zunächst meinem Doktorvater Herrn Prof. Dr. Helge 
Sodan für die persönliche und fachliche Begleitung der Arbeit und die engagierte 
Betreuung in der Endphase der Bearbeitung sehr herzlich danken. Danken möchte 
ich überdies dem Zweitgutachter Herrn Prof. Dr. Helmut Schirmer, der neben der 
Bewertung der Arbeit auch als Vorsitzender der Prüfungskommission tätig war. 
Ein besonderer Dank ist auch meiner Freundin Melanie Wolff und meinen Eltern 
für deren persönliche Unterstützung und Zuneigung im Zeitraum der Anfertigung 
der Arbeit auszusprechen. Meinen Eltern und Großeltern danke ich überdies für 
die finanzielle Unterstützung. Schließlich waren meine Referendarskollegen Heidi 
Erhardt, Barbara Tulach, Gwendoline Weidinger und Ralf Brenner eine unverzicht-
bare Hilfe. Sie unterstützten mich kurzfristig bei der Durchsicht der Arbeit. 

München, im Juni 2001 Wolfgang Schmied[ 
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A. Einleitung 

I. Einführung 

Gegenstand der vorliegenden Untersuchung ist das Recht des vertrags(zahn)-
ärztlichen Schiedswesens. Die Tatigkeit der vertrags(zahn)ärztlichen Schiedsämter 
findet in § 89 SGB V ihre gesetzliche Grundlage. Die Schiedsämter nach § 89 
SGB V sind Einrichtungen des Vertrags(zahn)arztrechts, dem Gebiet der Rechtsbe-
ziehungen der Ärzte und Zahnärzte zu den Krankenkassen1. Damit ist das ver-
trags(zahn)ärztliche Schiedswesen zugleich in das Recht der gesetzlichen Kran-
kenversicherung eingebettet. 

Die gesetzliche Krankenversicherung ist als Versicherung2 ein Zusammen-
schluss gleichartig Gefahrdeter zu einer Gefahrengemeinschaft3 . Durch derartige 
Zusammenschlüsse sollen bestehende Risiken auf eine größere Zahl von Gefahrde-
ten verteilt werden. Da sich eine Gefahr, die den Einzelnen bedroht, nicht bei allen, 
sondern nur bei einigen der Bedrohten realisieren wird, verteilt sich der in seiner 
Gesamtheit schätzbare finanzielle Bedarf zum Ausgleich von Einbußen auf eine 
große Risikogemeinschaft4• Zu diesem Zweck erwirbt die Gefahrengemeinschaft 
gegen jedes ihrer Mitglieder einen selbständigen Rechtsanspruch auf Deckung ih-
res Bedarfs, den Anspruch auf eine Prämie. Deren Ansammlung dient dazu, die im 
Falle des Gefahreneintritts bei einem der Mitglieder entstandene Einbuße abzude-
cken. Auf Deckung dieses Bedarfs wiederum erwirbt das Mitglied gegen die Ge-
fahrengemeinschaft einen selbständigen Rechtsanspruch5. Die Krankenversiche-
rung sichert dabei ihre Mitglieder gegen das Risiko der Krankheit6 • Üblicherweise 
sind Versicherungen nach dem Kostenerstattungsprinzip organisiert. Hierbei muss 
der Versicherte eine durch die Realisierung einer Gefahr eingetretene Einbuße ei-
genverantwortlich beseitigen lassen und kann von der Versicherung die Erstattung 

I Jörg, Das neue Kassenarztrecht, Rdnr. I; Kreßel/Wollenschläger; Leitfaden zum Sozial-
versicherungsrecht, § 6, Rdnr. 251; Schirmer; MedR 1996, 404; vgl. dazu auch unter B vor I 
und D II. 

2 Siehe zum Streit, ob es sich bei der Sozialversicherung um eine Versicherung im Rechts-
sinne, oder um eine öffentlich-rechtliche Fürsorge handelt: Gitter; Sozialrecht, S. 48; Bley/ 
Kreikebohm, Sozialrecht, Rdnr. 280. 

3 Vgl. dazu Bley/Kreikebohm, Sozialrecht, Rdnr. 276; Schulin, Sozialrecht, Rdnr. 70; 
Knieps in SRH, § 14, Rdnr. 79. 

4 Bley I Kreikebohm, Sozialrecht, Rdnr. 276. 

s Gitter; Sozialrecht, S. 48. 

6 Schulin, Sozialrecht, Rdnr. 71; Bley, Lexikon der Grundbegriffe des Sozialrechts, S. 138. 
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der ihm dadurch entstandenen Kosten verlangen. In diesem Sinne funktioniert die 
private Krankenversicherung. Der Versicherte hat sich im Krankheitsfalle selbst 
Leistungen der Krankenpflege zu beschaffen und besitzt gegen den Versicherer ei-
nen Anspruch auf Erstattung der ihm entstandenen Kosten7 . Der gesetzlichen 
Krankenversicherung hingegen liegt das sogenannte Sachleistungsprinzip zugrun-
de8. Die Krankenkassen als Sozialversicherungsträger haben den Versicherten 
Maßnahmen der Krankenbehandlung und andere Leistungen als Sachleistungen zu 
erbringen. Daher müssen die Krankenkassen auf Leistungserbringer zurückgreifen, 
welche die den Versicherten geschuldeten Sachleistungen erbringen. 

Im Bereich der ambulanten Krankenversorgung greifen die Krankenkassen auf 
die niedergelassenen Ärzte und Zahnärzte als Leistungserbringer zurück. Da mit 
der Einführung der gesetzlichen Krankenversicherung im Jahre 1883 zwar das 
Sachleistungsprinzip normiert wurde, aber keine Steuerungsmechanismen hin-
sichtlich der Leistungserbringung festgesetzt wurden, stellten die Krankenkassen 
einzelne niedergelassene Ärzte9 mit privatrechtliehen Dienstverträgen zur Behand-
lung von Kassenmitgliedern an10. Schon bald entstanden dadurch zwischen den 
Ärzten und den Krankenkassen Spannungen, weil die Krankenkassen in eine wirt-
schaftlich stark überlegene Position kamen. Sie konnten in den Dienstverträgen 
den Umfang der Versorgung der Kassenpatienten und vor allem die Vergütung der 
Ärzte nahezu einseitig festlegen. Da durch die Verstärkung der Spannungen zwi-
schen beiden Seiten, die in der Androhung eines Generalstreiks seitens der Ärzte 
gipfelte, die medizinische Versorgung der Bevölkerung gefahrdet war, kam es zur 
Entwicklung des noch heute bestehenden Systems der gemeinsamen Selbstverwal-
tung des Leistungserbringungsrechts der gesetzlichen Krankenversicherung durch 
die Ärzte und Krankenkassen. Die Grundlage dieses Systems der gemeinsamen 
Selbstverwaltung wurde bereits 1913 im sogenannten Berliner Abkommen11 ge-
legt, einem privatrechtliehen Vertrag zwischen Ärzteorganisationen und Kranken-
kassen, der auf Druck der damaligen Reichsregierung zustande kam. Später begann 
der Gesetzgeber, die Rechtsbeziehungen der Kassenärzte zu den Krankenkassen 
gesetzlich zu regeln, wobei er das Leistungserbringungsrecht der gesetzlichen 
Krankenversicherung zwar der Selbstverwaltung der Ärzte und Krankenkassen be-
ließ, das Kassenarztrecht aber öffentlich-rechtlich ausgestaltete12. Von besonderer 
Bedeutung war dabei die Schaffung der Kassenärztlichen Vereinigungen13. Diesen 

7 Vgl. dazu Funk in Schulin, HS-KV, § 32, Rdnr. 1; Steinhilper/Schiller, MedR 1997, 
385; siehe dazu auch unter D I. 

& Siehe dazu im Einzelnen unter D I. 
9 Zur Erbringung zahnmedizinischer Leistungen waren die Krankenkassen erst ab 1914 

verpflichtet (vgl. dazu unter B II). Deshalb kam es in den ersten Jahren in der gesetzlichen 
Krankenversicherung ausschließlich zu Rechtsbeziehungen zwischen Ärzten und Kranken-
kassen. 

10 Siehe dazu im Einzelnen unter B I 2. 
11 Siehe dazu im Einzelnen unter BI 3. 
12 V gl. dazu unter B I 4. 
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Körperschaften des Öffentlichen Rechts gehörten alle Kassenärzte als Zwangsmit-
glieder an. Fortan vollzog sich die Gestaltung des Leistungserbringungsrechts der 
gesetzlichen Krankenversicherung im Rahmen der gemeinsamen Selbstverwaltung 
durch das Zusammenwirken der Kassenärztlichen Vereinigungen mit den Verbän-
den der Krankenkassen. 

Der Grundsatz der gemeinsamen Selbstverwaltung ist heute in § 72 Abs. 1 
SGB V normiert. Nach dieser Vorschrift wirken Ärzte beziehungsweise Zahnärzte 
und Krankenkassen zur Sicherstellung der vertrags(zahn)ärztlichen Versorgung zu-
sammen. Ausweislich § 72 Abs. 2 SGB V ist die vertrags(zahn)ärztliche Versor-
gung im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und Richtlinien der Bundesaus-
schüsse durch schriftliche Verträge der Kassen(zahn)ärztlichen Vereinigungen mit 
den Verbänden der Krankenkassen zu regeln. Bei den zwischen den Verbänden der 
Krankenkassen und den Kassen(zahn)ärztlichen Vereinigungen zu schließenden 
Verträgen über die vertrags(zahn)ärztliche Versorgung handelt es sich um das we-
sentliche Regelungsinstrumentarium des Vertrags(zahn)arztrechts 14• Auf Bundes-
ebene schließen die Vertragspartner Bundesmantelverträge15, auf Landesebene Ge-
samtverträge16. Regelungsgegenstand der Verträge über die vertrags(zahn)ärztliche 
Versorgung ist dabei einerseits Inhalt und Umfang der vertrags(zahn)ärztlichen 
Versorgung und andererseits die Vergütung der von den Vertrags(zahn)ärzten er-
brachten Leistungen 17• 

Derartige Verträge über die vertrags(zahn)ärztliche Versorgung kommen grund-
sätzlich durch gütliche Einigung der Vertragsparteien auf dem Weg von Vertrags-
verhandlungen zustande18. Um vertragslose Zustände und damit die Gefährdung 
der medizinischen Versorgung der Bevölkerung zu vermeiden, kam dem Gesetzge-
ber aber die Aufgabe zu, Regelungsmechanismen für die Fälle zu entwickeln, in 
denen es zu keiner Einigung zwischen den Vertragsparteien kommt. Hier sind 
grundsätzlich mehrere Konfliktregelungsmodelle denkbar. So könnte eine Ent-
scheidung über streitige Vertragspunkte den Sozialgerichten übertragen werden. 
Diese Art der Streitschlichtung scheidet aber schon deshalb aus, weil die Sozialge-
richte auf eine Rechtmäßigkeitskontrolle beschränkt sind und nicht in den Ent-
scheidungsspielraum der Verwaltung eingreifen und gerichtliches Ermessen an die 
Stelle des Verwaltungsermessens stellen dürfen19. Auch die oftmals lange Verfah-
rensdauer könnte nicht zu einer schnellen Beseitigung vertragsloser Zustände bei-
tragen20. Als Schlichtungsverfahren wäre auch denkbar, dass bei einer Nichteini-

13 Siehe dazu unter BI 5. 

14 Funk in Schulin, HS-KV, § 32, Rdnr. 14. 

15 Siehe dazu im Einzelnen unter D III 3 c). 

16 Siehe dazu im Einzelnen unter D III 3 d). 

17 Vgl. dazu auch unter D li. 

18 Siehe dazu unter D III 3 e) aa). 
19 Schimmelpfeng-Schütte, NZS 1997, 503. 
2o Schimmelpfeng-Schütte, NZS 1997,503. 

2 Schmied! 


